MINISTERPRÄSIDENT DES LANDES XXXX oder
REGIERENDER BÜRGERMEISTER XXXXX

Sehr geehrte Frau ….,
sehr geehrter Herr….,

Im Namen aller Bürger/innen unseres Landes, möchte ich Sie in der Bundesrepublik Deutschland persönlich willkommen heißen. 
Mit 82,2 Mio. Menschen ist die Bundesrepublik Deutschland eines der bevölkerungsstärksten Länder in Europa. Hier leben Menschen unterschiedlicher Nationalität oder Herkunft friedlich zusammen. Die kulturelle Vielfalt in Deutschland verstehen wir als eine Bereicherung und als Chance, denn alle nach Deutschland eingewanderten Menschen bringen neue Ideen und viele Potenziale mit, um gemeinsam unser Land noch weiter voran zu bringen. Auch Sie gehören nun dazu.
Die Bundesrepublik Deutschland bietet allen Neueingewanderten viele Möglichkeiten an, um schnell hier anzukommen und das mitgebrachte Potenzial zur Entfaltung zu bringen. 
Zu den wichtigsten Angeboten gehören:

Integrationskurse

Der Integrationskurs umfasst insgesamt 660 Unterrichtseinheiten. Davon dienen 600 Unterrichtseinheiten dem Erlernen der deutschen Sprache, die restlichen 60 Unterrichteinheiten sollen Ihnen Einblicke in die Themenbereiche "Politik in der Demokratie", "Geschichte und Verantwortung" und "Mensch und Gesellschaft" bieten. 

Ihre Teilnahme an diesem Kurs ist uns sehr wichtig, denn die Sprache ist ein wesentlicher Bestandteil dafür, dass Sie schnell am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilhaben. 
Die Teilnahme an den Integrationskursen ist zum einen Ihr Recht, zum anderen auch Ihre Pflicht. Eine erfolgreiche Teilnahme kommt Ihnen persönlich auch sehr zu Gute. Sie erweitern nicht nur Ihre Chancen in Deutschland weiter voran zu kommen, sondern haben dann auch besondere Rechte: 
So können Sie die Niederlassungserlaubnis bereits nach 3 Jahren statt nach 5 Jahren beantragen. 
Und wenn Sie sich entscheiden sollten, die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen, dann können Sie sich bereits nach 5 Jahren statt nach 8 Jahren einbürgern lassen, ohne dabei ihre aktuelle Staatsbürgerschaft aufgeben zu müssen.

Anerkennung von Abschlüssen

Die Bundesrepublik Deutschland ist sehr daran interessiert, die im Ausland erworbenen Abschlüsse anzuerkennen. Falls Sie einen akademischen, beruflichen oder schulischen Abschluss in Ihrem Herkunftsland bereits gemacht haben, dann geben wir Ihnen die Möglichkeit, eine Anerkennung dieses Abschlusses prüfen zu lassen. Darauf haben Sie einen Anspruch; innerhalb von 3 Monaten erhalten Sie eine Antwort. Und falls eine Anerkennung Ihres Abschlusses nicht vollkommen möglich sein sollte, haben Sie einen Anspruch auf entsprechende Anschlussqualifizierungen, die schließlich zu einer Anerkennung führen.
Beratungsangebote

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein breites Netz von unterschiedlichen und meist unentgeltlichen Beratungsangeboten. Je nach dem vor welchen Herausforderungen Sie stehen, können Sie sich an verschiedene Behörden, Organisationen und Vereine wenden, die Ihnen gerne weiterhelfen und Sie unterstützen. 

Zu unseren wichtigsten Partnern in diesem Bereich gehören auch die Migrantenorganisationen, die sicherlich auch an Ihrem Wohnort verschiedene Beratungen wie z.B. die Sozialberatung anbieten. Informieren Sie sich!
Kulturelle Vielfalt in den Medien

Unsere Öffentlich-Rechtlichen Medienanstalten bemühen sich, ihr Programm der gesellschaftlichen Realität anzupassen. So gibt es Bestrebungen, das vielsprachige Angebot an bilingualen Sendern- und Sendungen weiter auszuweiten. Über die Website www.xxxx.de können Sie sich einen guten Überblick über die mehrsprachigen Sender- und Sendungen verschaffen.

Kulturelle Angebote und ehrenamtliches Engagement

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt auch über viele kulturelle Angebote, wie Museen, Theatern, Opern, Stadtteilfeste u.v.m. Informieren Sie sich und nutzen Sie diese Angebote.

Möglicherweise möchten Sie sich selbst auch ehrenamtlich einbringen und mit anderen Menschen zusammen sich für unsere Gesellschaft engagieren. Dadurch können Sie Kontakte zu anderen Menschen aufbauen, ggf. auch Freundschaften schließen und gleichzeitig zum Gemeinwohl beitragen.

Schutz vor Diskriminierung

Die Wertschätzung der Vielfalt in unserer Gesellschaft bedeutet für die Bundesrepublik Deutschland auch einen umfassenden Schutz vor Diskriminierungen aufgrund von Merkmalen wie der (zugeschriebenen) ethnischen Herkunft, des Geschlechts, des Alters, der Behinderung, der Religion/Weltanschauung, der sexuellen Identität und Mehrfachdiskriminierungen zu gewährleisten. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) sieht sich als Sprachrohr für die von Diskriminierung betroffenen Menschen. Unter ihren wichtigsten Aufgaben gehören die Federführung der bundesweiten Informationskampagne zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und ihr flächendeckendes, mehrsprachiges Beratungsangebot.
Nehmen Sie Ihre Rechte wahr und nutzen Sie diese Chance, um am Leben in Deutschland schnell und aktiv teilzuhaben.
Ich wünsche Ihnen persönlich viel Erfolg und alles Gute!
